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03 BO „Berliner Str./Ottostraße“ 

Karte 93:  Abgrenzung des Sonderstandortes Ottostraße gemäß Masterplan Einzelhandel 2012 

Der Handlungsbedarf für dieses Änderungsverfahren mit seinen drei Teilbereichen ist 

unmittelbar aus den Zielsetzungen des Masterplans Einzelhandel Bochum 2012 abgeleitet. 
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03 BO „Berliner Str./Ottostraße“ 

• Teil I 

 

• Änderungsbereich (ca. 6,2 ha) umfasst das 

erweiterte Areal des ehem. Aquella-

Geländes westlich der Berliner Straße 

 

• Entwicklungsziel: Nutzung dieses Areals 

für die Standortverlagerung und Neukon-

zeptionierung eines Baumarktes (Bauhaus) 

 

• Darstellung im RFNP als „Gewerbliche 

Baufläche / GIB und Wohnbaufläche / ASB 

 

• Erfordernis der RFNP-Änderung  
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03 BO „Berliner Str./Ottostraße“ 

 

• Teil II 

 

• Änderungsbereich (ca. 8,1 ha) liegt                                                   

zwischen A 40 (Abfahrt) und Bahntrasse 

 

• Entwicklungsziel: Umstellung und Ab-                                                       

rundung des Sondergebietes von „Groß-                                              

flächiger Einzelhandel“ auf „Großflächiger                                

Einzelhandel nicht zentrenrelevant“.                                                

 

• Erfordernis der RFNP-Änderung  
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03 BO „Berliner Str./Ottostraße“ 

 

• Teil III 

 

• Änderungsbereich (8,4 ha) beinhaltet Teil-                                                  

bereiche der Gewerbegebiete Watten-                                                       

scheid-West und Fröhliche Morgen-                                                           

sonne an der Berliner Straße. 

 

• Entwicklungsziel: Mittelfristige perspek-                                             

tivische Umnutzung von Sondergebiet                                            

großflächiger Einzelhandel in                                                    

Gewerbliche Baufläche.             .                                                                      

 

• Erfordernis der RFNP-Änderung 
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25 BO „Quartier Feldmark“ 
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25 BO „Quartier Feldmark “ 

 

 

• Änderungsbereich (3,6 ha) liegt 

südlich des Bochumer Haupt-

friedhofes westlich des Sheffield-

Rings  

• Entwicklungsziel: Umnutzung einer 

brachliegenden z. T. versiegelten 

Stadtgärtnereifläche für eine 

Wohnbauentwicklung 

• Darstellung im RFNP als „Grün-  

fläche/ Allgemeiner Freiraum- und 

Agrarbereich“ 

 

• Erfordernis der RFNP-Änderung 
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26 E „Gewerbegebiet Heißener Straße“ 

 

 

• Änderungsbereich umfasst ca. 4,1 ha und 

wird bisher durch das Vorhandensein 

bauordnungsrechtlich weitgehend 

ungenehmigter Nutzungen charakterisiert, 

z.B. Hundeauffangstation  

• Entwicklungsziel: Gewerbliche Nutzung 

und zeitweise Unterbringung Flüchtlinge 

• Darstellung  im RFNP als 

„Grünfläche/Allgemeiner Freiraum- und 

Agrarbereich“ mit der  Freiraumfunktion 

„Regionaler Grünzug“ 

        Erfordernis der RFNP-Änderung  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


